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Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektions
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148), und
des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Laden
öffnungsgesetzes vom 23. November 2006
(GVBl. I S. 606), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 13. Dezember 2019 (GVBl.
S. 434), verordnet die Landesregierung:

§ 1 

(1) Die nachfolgenden Einrichtungen, Be
triebe, Begegnungsstätten und Angebote
sind zu schließen oder einzustellen:

1. Tanzveranstaltungen, Messen, Ausstel
lungen, Spezial und Jahrmärkte, Spiel
hallen, Spielbanken, Wettannahmestellen
und ähnliche Einrichtungen, die als Ge
werbebetriebe im Sinne der Gewerbeord
nung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 
S. 202), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. November 2019 (BGBl. I 
S. 1746), gelten,

2. Vergnügungsstätten im Sinne der Bau
nutzungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), insbesondere
Bars, Clubs Diskotheken, Kneipen und
ähnliche Einrichtungen,

3. Freizeit und Tierparks und Anbieter von
Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen),

4. Kultureinrichtungen jeglicher Art unab
hängig von der jeweiligen Trägerschaft
oder von Eigentumsverhältnissen, insbe
sondere Museen, Theater, Freilichtthea
ter, Opern, Schauspiel und Konzerthäu
ser, Schlösser sowie Bibliotheken und
ähnliche Einrichtungen,

5. Kinos,

6. der Sportbetrieb auf und in allen öffentli
chen und privaten Sportanlagen, öffentli
che und private Schwimm und Spaßbä
der, Thermalbäder, Fitnessstudios und
ähnliche Einrichtungen,

7. Spielplätze,

8. Prostitutionsstätten im Sinne des Prosti
tuiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober
2016 (BGBl. I S. 2372), geändert durch
Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I
S. 1626), Bordelle, Prostitutionsveran
staltungen im Sinne des Prostituierten
schutzgesetzes und ähnliche Einrichtun
gen,

9. alle weiteren, nicht an anderer Stelle der
Verordnung genannten Verkaufsstellen
des Einzelhandels, insbesondere Fabrik
läden und HerstellerDirektverkaufszen
tren.

Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen
Sport und Freizeiteinrichtungen sowie die
Wahrnehmung von Angeboten in Volkshoch
schulen, Musikschulen und sonstigen öffent
lichen und privaten Bildungseinrichtungen
im außerschulischen Bereich sowie Reise
busreisen sind untersagt. Zusammenkünfte
in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die
Zusammenkünfte anderer Glaubensgemein
schaften sind ebenfalls untersagt. Allen
Glaubensgemeinschaften bleibt es unbe
nommen, alternative Formen der Glaubens
betätigung auszuüben, die nicht mit Zusam
menkünften von Personen verbunden sind,
zum Beispiel Angebote im Internet. Die in
Satz 3 genannten Gebäude und Räume
können für die Gebete Einzelner offengehal
ten werden. 

(2) Die Beschränkungen nach Absatz 1
gelten nicht für den Lebensmittelhandel, Fut
termittelhandel, Wochenmärkte, die Geträn
kemärkte, Banken und Sparkassen, Abhol
und Lieferdienste, Apotheken, Drogerien,
Sanitätshäuser, Poststellen, Waschsalons,
die Tankstellen, Reinigungen, Frisöre, den
Zeitungsverkauf, die Bau, Gartenbau und
Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

(3) Eine Öffnung dieser Einrichtungen er
folgt unter Auflagen zur Hygiene, zur Steue
rung des Zutritts und zur Vermeidung von
Warteschlangen.

(4) Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 des Hessischen Ladenöffnungsgeset
zes können die in Abs. 2 genannten Berei
che auch an Sonn und Feiertagen geöffnet
werden.

(5) Alle Einrichtungen des Gesundheits
wesens bleiben unter Beachtung der gestie
genen hygienischen Anforderungen geöff
net.

(6) Dienstleister und Handwerker können
ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.

§ 2

(1) Gaststätten im Sinne des Hessischen
Gaststättengesetzes vom 28. März 2012
(GVBl. S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294) so
wie Mensen und Hotels, dürfen nur betrie
ben werden, wenn

1. die Abholung von Speisen nach vorheri
ger telefonischer oder elektronischer Be
stellung erfolgt und sichergestellt ist,
dass

a) die Warteplätze so gestaltet sind,
dass ein Abstand von mindestens 
1,5 Metern zwischen den Gästen ge
währleistet ist,

b) geeignete Hygienemaßnahmen ge
troffen werden und

c) Aushänge zu den erforderlichen Hy
gienemaßnahmen erfolgen oder
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1) Die vorstehende Verordnung wurde nach § 7 Abs. 1 Verkün
dungsgesetz am Dienstag, den 17. März 2020 bekannt gemacht.

2. beim Aufenthalt sichergestellt ist, dass

a) eine Beschränkung der Besucherzahl
auf ein Drittel der vorhandenen Plät
ze, maximal aber 30 Personen erfolgt,

b) die Sitzplätze so gestaltet sind, dass
ein Abstand von mindestens 1,5 Me
tern zwischen den Gästen gewährleis
tet ist,

c) geeignete Hygienemaßnahmen ge
troffen werden und

d) Aushänge zu den erforderlichen Hy
gienemaßnahmen erfolgen.

(2) Gaststätten im Sinne des Hessischen
Gaststättengesetzes sind frühestens ab 

6 Uhr zu öffnen und spätestens ab 18 Uhr
für den Publikumsverkehr zu schließen. Eine
Öffnung der Gaststätten für die Zwecke des
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist auch nach 18 Uhr zu
lässig.

(3) Übernachtungsangebote sind nur zu
notwendigen Zwecken erlaubt. Übernach
tungsangebote zu touristischen Zwecken
sind nicht erlaubt.

§ 31)

Diese Verordnung tritt am 18. März 2020
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 19. April 2020
außer Kraft. 

Wiesbaden, den 17. März 2020

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e


